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Gemeinde Rielasingen-Worblingen | Bebauungsplan „Gänseweide“ 4. Änderung  

A. Bebauungsplan 
Es ist die Planzeichnung Plan Nr. 3.01 vom 28.06.2023 maßgebend. 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
über den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Gänseweide 

1.0 Art der baulichen Nutzung 
Sonstiges Sondergebiet –SO- gem. 11 BauNVO 

Zweckbestimmung: -Anlagen für soziale, gesundheitliche und kulturelle Zwecke 

Die Nutzung auf Grundstück Flst.Nr. 5211/5 genießt Bestandschutz 

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
Für das Sonstige Sondergebiet –SO- ist festgesetzt: 

- Grundflächenzahl –GRZ 

- Maßgebliche Grundfläche -MGF 

Die jeweiligen Nutzungsschablonen im Bebauungsplan sind zu beachten.  

3.0 Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO 
- Wandhöhe -Wh 

- Firsthöhe -Fh 

Die zulässigen Wand- und Firsthöhen sind im Bebauungsplan eingetragen.  

Die Wand- und Firsthöhe wird gemessen vom festgesetzten Bezugspunkt (bezogen auf NN) bis zum Schnittpunkt der 

Außenwand mit der Dachhaut bzw. bis zur Oberkante des Firstes. 

Ausnahmen bez. der Gebäudehöhen im Zusammenhang mit Aufbauten für Solarkollektoren bis 50cm, gebäudetechni-

schen Anlagen bis 250cm und für Überfahrten von Aufzugsschächten bis 250cm sind zulässig. 

Im Bebauungsplan ist der Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhen der baulichen Anlagen durch Planeintrag festgelegt. 

Die Bezugspunkte beziehen sich für geplante Gebäude auf NN= Normal Null und für Bestandsgebäude auf die bestehen-

den Erdgeschoßfußbodenhöhen –EFH-FFB; siehe Planeintrag. 

4.0 Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO 
Die zulässige Grundflächenzahl ist im Bebauungsplan im jeweiligen Baufeld oder in den Nutzungsschablonen eingetragen. 

Bemessungsgrundlage ist die im Bebauungsplan durch Planzeichen dargestellte maßgebliche Grundfläche –MGF. 

5.0 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem § 9 (1) Nr. 24 BauGB  
Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet sind als passive Maßnahmen in Form von Schallschutzfenster und Lüftungseinrich-

tungen umzusetzen. Zusätzlich sind für die Außenwohnbereiche geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Außenwohnberei-

che sollen vorzugsweise an den lärmabgewandten Seiten angeordnet werden. Lärmbelastete Balkone und Terrassen sind 

zu verglasen oder als Wintergärten auszubilden. Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren bzw. bei Sanierungen der Fens-

teranlagen ist der Nachweis zur Einhaltung der Planungsanforderung nach der Technischen Baubestimmung DIN 4109 

"Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise" zu erbringen. Die Untersuchungsverfahren der Technischen 

Baubestimmung DIN 4109 sind anzuwenden. 

6.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 
20 BauGB 

6.1 Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach Abschluss der Baumaßnah-

men wirkungsvoll zu lockern.  
6.2 Bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist der anfallende Mutterboden im nutzbaren Zustand zu erhalten sowie vor 

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen und innerhalb des Baugebietes (Plangebiet) zu verwenden.  

6.3 Baumpflanzungen als Ersatz für abgängige Bäume sind als Laubbäume gem. Pflanzenauswahlliste als Bäume 1.Ord-

nung, wahlweise 2.Ordnung vorzunehmen. Es sind Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 10 bis 25 cm 
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gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang in angemessenem Zeitraum gleichwertig zu 

ersetzen. 

6.4 Bei Neu- und Umbaumaßnahmen sind bei der Anlage der Gartenflächen gebietsheimische Pflanzenarten 

(Bäume/Sträucher) zu verwenden.  

6.5 Bei Neu- und Umbaumaßnahmen sind vorhandene Bäume durch fach- und sachgerechte Baumschutzmaßnahmen zu 

schützen und im Bestand zu erhalten.  

6.6 Die zum Erhalt bestimmten Gehölze, die im Zuge von Bautätigkeiten nicht gehalten werden können, sind in Art und 

Anzahl als Bäume 1.Ordnung, wahlweise 2.Ordnung als Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 10 bis 25 

cm zu ersetzen. 

6.7 Belagsflächen von Zufahrten, Gehwegen und Stellplätzen sind mit sickerfähigen Materialien auszuführen. Es sind 

wassergebundene Decken, Rasenpflaster oder Rasengittersteine, wasserdurchlässiges Pflaster oder Pflaster mit Sicker-

fugen zulässig.  

6.8 Flachdächer sind mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Der zu begrünende Flächenanteil je Gebäude/ 

Flachdach muss mindestens 70% betragen. Dachflächen, welche mit Solarkollektoren überdeckt werden, sind von der 

Festsetzung bezüglich der Dachbegrünung ausgenommen. Dachflächen, welche mit Photovoltaikanlagen überdeckt 

werden, sind von der Festsetzung bezüglich der Dachbegrünung nicht ausgenommen. Die Dachbegrünung muss unter-

halb der Photovoltaikanlagen hindurchgeführt werden.  

6.9 Die Gebäudefassaden sind mit einer punktuellen Fassadenbegrünung auszustatten. Es sind mindestens drei Verseilun-

gen mit Rankgehölzen anzubringen. Die Pflanzenliste –siehe Anhang- ist hierbei anzuwenden.  

6.10 An dem Erweiterungsgebäude sind an geeigneter Stelle 2 Fledermauswinterquartiere (Fledermauskästen, 1WQ oder 

1WI Schwegler Vogelschutzgeräte GmbH) und 4 Vogelnistkästen als Nisthilfen, z.B. für Mauersegler und Alpensegler an-

zubringen. Die Pflege und der Erhalt der Quartiere bzw. Nisthilfen sind zu gewährleisten. 

6.11 Außenleuchten sind mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln auszustatten. 

6.12 Bei der Ausführung von Pflanzquartieren für Bäume ist das Regelwerk FLL- „Empfehlungen für Baumpflanzungen – 

Teil 2 Standortverbesserung“ anzuwenden.  

6.13 Zum Schutz gegen Vogelschlag sind an großen Glasflächen der Gebäude geeignete Maßnahmen bzw. Vorkehrungen 

zu treffen. (siehe auch „Hinweise“) 

6.14 Rodungen von Gehölzen, sowie das Freiräumen der Baufelder im Vorfeld der Bauarbeiten sind ausschließlich außer-

halb der Vogelbrutzeit, also vom 01.10. bis zum 28./29.03. auszuführen. In Ausnahmefällen kann von der vorgegebenen 

Frist abgewichen werden, wenn durch eine fachkundige Begutachtung sichergestellt wird, dass kein Gelege von den Ar-

beiten betroffen ist.  

7.0 Flächen für Nebenanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
7.1 Notwendige Stellplätze sind vorrangig auf den im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen zulässig. Weitere Stell-

plätze können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden (§ 9 (1) Ziff. 4 

BauGB). Bestehende Stellplatzflächen haben Bestandschutz.  

Ausgefertigt, Datum………………………………. 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

Ralf Baumert, Bürgermeister 
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Hinweise 

1.0 Vogelfreundliches Bauen 
Aufgrund von Spiegelung und Transparenz kann es an großen Glasflächen der Gebäude zu Vogelkollisionen kommen. 

Durch einfache Maßnahmen, wie z.B. Punkte, Raster und Linien, kann diese minimiert werden. An Fensterfronten mit gro-

ßen Glasflächen müssen deshalb entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.“ 

Auf die Ausführungen SVS/BirdLife Schweiz wird hingewiesen: „Lösungen für ein vogelfreundliches Bauen“. Dieses Doku-

ment steht als pdf unter www.vogelglas.info zur Verfügung. 

2.0 Außenbeleuchtung 
Bezüglich der Außenleuchten, die mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln auszustatten sind, wird auf die Empfehlungen 

des BUND „Insektenfreundliche Außenbeleuchtung hingewiesen.  

3.0 Pflanzquartiere 
Bezüglich der Ausführung von Pflanzquartieren wird auf folgendes Regelwerk hingewiesen: 

FLL-„Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2“ Standortverbesserung, Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 

Bauweisen und Substrate. Sie geben einen Überblick über allgemeine Planungsgrundsätze, beschreiben die möglichen 

Pflanzgrubenbauweisen und definieren Anforderungen an die Ausführung der Pflanzgrube und den erweiterten durch-

wurzelbaren Bodenraum. Die Broschüre ist bei der Geschäftsstelle der FLL zu beziehen: Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL): Colmantstr. 32, 53115 Bonn, Tel.: 0228-690028, Fax: 0228-690029, 

www.fll.de. 

4.0 Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Lockerge-

steinsablagerungen der Illmensee-Schotter (Pleistozän) sowie des Auenlehms (Quartär) mit jeweils unbekannter Mächtig-

keit. 

Mit lokalen Auffüllungen vorgegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Im Bereich der Auenlehme ist mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes zu 

rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grund-

wasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Bau-

grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-

bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 

Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht 

über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Hompage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet und der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-

otope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann, hingewiesen. 
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C.  Pflanzenliste, Auswahlliste 
Im Planungsgebiet sollen überwiegend heimische und standortgerechte Gehölze, ausgehend von der potentiellen natür-

lichen Vegetation, dazu typische eingebürgerte Arten, gepflanzt werden. Großkronige Bäume sind mit einem Stammum-

fang von mind. 18-20 cm, kleinkronige mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm zu pflanzen. Sträucher sind in einer 

Qualität von 60-100 anzupflanzen.  

Auswahl für im Siedlungsbereich geeignete Arten:  

a) Großwüchsige Gehölze erster Ordnung 

Hauptsortiment 

Alnus glutinosa   / Schwarz-Erle 

Betula verrucosa   / Hänge-Birke 

Populus tremula   / Zitter-Pappel 

Quercus petraea   / Traubeneiche 

Quercus robur    / Stieleiche 

Salix alba    / Silber-Weide 

weitere geeignete Arten 

Acer platanoides   / Bergahorn 

Acer pseudoplatanus   / Spitzahorn 

Alnus incana    / Grauerle 

Tilia cordata    / Winter-Linde 

Tilia platyphyllos   / Sommer-Linde 

Ulmus glabra    / Berg-Ulme 

b) kleinwüchsige Gehölze zweiter Ordnung 

Hauptsortiment 

Acer campestre    / Feldahorn 

Carpinus betulus   / Hainbuche 

Prunus avium    / Vogel-Kirsche 

Salix rubens    / Fahl-Weide 

weitere geeignete Arten 

Alnus incana    / Grau-Erle 

Prunus laurocerasus   / Kirschlorbeer 

subsp. Padus    / Gewöhnliche Traubenkirsche 

Salix caprea    / Sal-Weide 

Sorbus torminalis   / Elsbeere 

Obsthochstämme (für die Region geeignete Sorten) 

Mindestkronenansatz: Freiland: 170-180 cm, Hausgarten 160 cm. 

Äpfel: Jakob Fischer, Boskoop, Wiltshire, Brettacher, Sonnenwirtsapfel, Bohnapfel, James Grieve, Gravensteiner, Ber-

lepsch, Glockenapfel, Ontario 

Birnen: Oberösterreichische Weinbirne, Sülibirne, Gelbmöstler, Clapps Liebling, Alexander Lukas, Conference  

Kirschen, Sam, Schwarze Schüttler, Magda, Teickners Schwarze Herzkirsche, Hederlinger, Schattenmorelle 

Zwetschgen: Hauszwetschge Typ Gunzer oder Schüfer, Fellenberg 

Mirabellen: Nancy-Mirabelle 

Reneklode:  Graf Althanns Reneclode, Große Grüne Reneclode, Schuler Reneclode, Ouillins Reneclode 

Walnuss 

Schmalkronige Straßenbäume 

Acer platanoides 'Columnare'  / Säulenspitzahorn 'Columnare' 

Acer platanoides 'Olmstedt'  / Schmalkroniger Spitzahorn 'Olmstedt' 
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Acer pseudoplatanus 'Bruchem'  / Schmalkroniger Bergahorn 'Bruchem' 

Acer pseudoplatanus 'Erectum'  / Schmalkroniger Bergahorn 'Erectum' 

Fraxinus excelsior 'Geessink'  / Schmalkroniger Esche 'Geessink' 

Fraxinus ornus 'Obelisk'   / Schmalkroniger Blumenesche 'Obelisk' 

Tilia cordata 'Erecta'   / Schmalkronige Winterlinde 'Erecta' 

Tilia cordata 'Greenspire'   / Schmalkronige Winterlinde 'Greenspire' 

Tilia cordata 'Rancho'   / Schmalkronige Winterlinde 'Rancho' 

Hecken und Feldgehölze 

Hauptsortiment 

Cornus sanguinea   / Roter Hartriegel (schwach giftig) 

Corylus avellana   / Haselnuss 

Euonymus europaeus   / Pfaffenhütchen (stark giftig) 

Ligustrum vulgare   / Liguster (stark giftig) 

Prunus spinosa   / Schlehe  

Rosa canina    / Hundsrose 

Salix purpurea    / Purpur-Weide 

Viburnum lantana   / Wolliger Schneeball (schwach giftig bis giftig)  

weitere geeignete Arten 

Cornus mas    / Kornelkirsche 

Frangula alnus    / Faulbaum 

Lonicera xylosteum   / Rote Heckenkirsche (giftig) 

Rhamnus cathartica   / Kreuzdorn (giftig) 

Rosa rubiginosa   / Wein-Rose 

Salix cinerea    / Grau-Weide 

Salix triandra    / Mandel-Weide 

Salix viminalis    / Korb-Weide 

Sambucus nigra   / Schwarzer Holunder (grüne Teile schwach giftig) 

Sambucus racemosa   / Trauben-Holunder (grüne Teile schwach giftig) 

Viburnum opulus   / Gewöhnlicher Schneeball(schwach giftig bis giftig)  

Fassadenbegrünung 

Selbstklimmer: 

Hedera helix    / Efeu (stark giftig) 

Hydrangea petiolaris   / Kletter-Hortensie 

Parthenocissus tricuspidata „Veitchii“ / Wilder Wein 

Parthenocissus quinquefolia „Engelmanii“ / Wilder Wein 

Es benötigen Rankhilfe: 

Clematis alpina   / Alpen-Waldrebe 

Clematis montana   / Bergrebe 

Clematis vitalba   / Gemeine Waldrebe 

Jasminum nudiflorum   / Winterjasmin (stark giftig) 

Lonicera caprifolium   / Jelängerjelieber(giftig)  

Rosa-Hybriden   / Kletterrosen 

Vitis-Hybriden    / Echter Wein 

Dachbegrünung 

Sedum album    / Weißer Mauerpfeffer 

Sedum acre    / Scharfer Mauerpfeffer 

Sedum sexangulare   / Milder Mauerpfeffer 
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Festuca ovina    / Schafschwingel 

Allium schoenoprasum   / Schnittlauch 

Potentilla argentea   / Silber-Fingerkraut 

Carex ornitopoda   / Vogelfuß-Segge 

Carex flacca    / Blaugrüne Segge 

Hieracium pilosella   / Kleines Habichtskraut 

Potentilla verna   / Frühlings-Fingerkraut 

Thymus in Sorten   / Thymian 

Genista tinctoria   / Färber-Ginster (giftig) 

Salix rosmarinifolia   / Rosmarin-Weide 

Sanguisorba minor   / Kleiner Wiesenknopf 

Chrysanthemum leucanthemum  / Margerite 

Alchemilla millefolium   / Frauenmantel 

Prunella vulgaris   / Kleine Prunelle 

Invasive Arten 

Besonderes Augenmerk ist auf die Verwendung (Einführung, Anpflanzung, Haltung, Pflege, Aussetzen aus menschlicher 

Obhut in die Umwelt), invasiver gebietsfremder Arten zu legen. (BfN-Skript 471 von 2017). VERORDNUNG (EU) Nr. 

1143/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATESvom 22. Oktober 2014über die Prävention und das Ma-

nagement der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten.  

Nachfolgende Arten dürfen nicht in die Umwelt entlassen werden.  

Pflanzen: 

Alligatorkraut    / Alternanthera philoxeroides 

Gewöhnliche Seidenpflanze  / Asclepias syriaca 

Kreuzstrauch    / Baccharis halimifolia 

Karolina-Haarnixe    / Cabomba caroliniana 

Wasserhyazinthe    / Eichhornia crassipes 

Schmalblättrige Wasserpest  / Elodea nuttallii 

Chilenischer Riesenrhabarber  / Gunnera tinctoria 

Riesenbärenklau    / Heracleum mantegazzianum 

Persischer Bärenklau   / Heracleum persicum 

Sosnowskyi Bärenklau   / Heracleum sosnowskyi 

Großer Wassernabel   / Hydrocotyle ranunculoides 

Drüsiges Springkraut   / Impatiens glandulifera 

Wechselblatt-Wasserpest   / Lagarosiphon major 

Großblütiges Heusenkraut   / Ludwigia grandiflora 

Flutendes Heusenkraut   / Ludwigia peploides 

Gelbe Scheincalla    / Lysichiton americanus 

Japanisches Stelzengras   / Microstegium vimineum 

Brasilianisches Tausendblatt  / Myriophyllum aquaticum 

Verschiedenblättriges Tausendblatt  / Myriophyllum hererophyllum 

Karottenkraut    / Parthenium hysterophorus 

Afrikanisches Lampenputzergras  / Pennisetum setaceum 

Durchwachsender Knöterich  / Persicaria perfoliata 

Kudzu     / Pueraria montana var. lobata 

Quelle: Freiraumplanung Beate Schirmer 

Erfasst am 28.06.2023, B&B GmbH, Architekten & Ingenieure 

 


